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Sonntag , den 2. August 1914. 49. Jahrgang.

öekanntmacbung.
folgende im Kreise Usingen wohn-

:Ctl ober sich zur Zeit darin aus¬
sen Militärpflichtigen, nämlich:} Re Militärpflichtigen der Iahr-

^ l893, 1894 und älterer Iahr-
soweit über deren Dienstver-

Zt. noch keine endgültige
. Abling von den Ersatzbehörden

^ worden ist,
?' bie zur Disposition der Er¬

morden Entlassenen,
?' olle vorläufig zurückgestellten
^g 'Freiwilligen,

bie als z. Zt. untauglich von
»Truppenteilen abgewiesenen Ein-
i,̂ -Freiwilligen, haben sich

innerhalb B Tagen
Ä Montag) unter Vorlegung

^iusterungsausweises oder Be-
Aungsscheines zum einjährig-
L Eigen Dienst bei der Behörde
 ̂Eöohn- oder Aufenthaltsortes
 ̂Vermeidung der gesetzlichen

zur Rekrutierungsstammrolle
Melden.

^ie Herren Bürgermeister werden
diese Bekanntmachung in

sicher Weise zu veröffentlichen,
i/ ^ehenden Anmeldungen in eine
.^ ers anznlegende Stamm-
^ Rer Benutzung des gewöhnlichen
.Rars nach Jahrgängen getrennt

Aufruf.

i/ ^hmen, hie Liste in der gewöhn-
Form abzuschließen und mir

bis zum 7. August einzu-%'eit.

^Egen, den2. August 1914.
Der kommissarische Landrat.

Bacmeister.

Auf Allerhöchste Verordnung Seiner Majestät
des Kaisers und Königs wird hiermit in Verfolg
des Gesetzes betreffend Aenderungen der Wehrpflicht
vom 11. Februar 1888 (§ 25) im Bereiche des
XV11I. Armeekorps zum Schutze unseres be¬
drohten Vaterlandes der

Landsturm aufgerufen,
und zwar vorläufig nur
der LandsturmI. Aufgebots außer den Militär¬

pflichtigen und den noch nicht militärpflichtigen
Mannschaften,

die militärisch ausgebildete» Mannschaften des II.
Aufgebots.

1. Eingezogen werde» zunächst nur militärisch
ausgebildete Leute, und zwar

a) sofort nur soviele, als für den zum Schutze
und zur Ueberwachung des Verkehrs innerhalb des
Korpsbezirks eingerichteten Bewachungsdienst er¬
forderlich sind. Diese Leute werden nach Möglich¬
keit in der Nähe ihres HeimalSortes Verwendung
finde»; sie können während der ersten 14 Tage
voraussichtlich mehrere Male wieder in ihre Heimat
beurlaubt weiden;

b) vom 15. Mobilmachungstage— dem 1.
allgemeinen Landsturmtage— ab noch soviele, als
zur Ausstellung der Landsturmsormationen erforder¬
lich sind.

2. Der Landsturm besteh! aus allen Wehr¬
pflichtigen vom vollendeten 17. bis zum vollendeten
45. Lebensjahre, welche weder dem Heere, noch
der Marine und deren Beurlaubtenstande ange¬
hören. Ec wird eingeteilt in
das I. Aufgebot: zu diesem gehören die Land¬

sturmpflichtigen bis zum 31. März des¬
jenigen Kalenderjahres, in welchem sie ihr
39. Lebensjahr vollenden. Sie sind alle
militärisch nicht ausgebildet;

das II . Aufgebot: zu diesem gehören bis zum
vollendeten 45. Lebensjahre,

a) alle Landsturmpflichligeu, die aus dem
LandsturmI. Aufgebots ausgeschieden sind,

b) alle Personen, di" ibre Dienstpflicht in der
Landwehr und Seewehr II . Aufgebots abgeleistet
haben. '

Die unter b Genannten stellen den militärisch
augebildeien Landsturm dar.

Bis zur Auflösung des Landsturms findet ein
Ucbertritl vom I. zum II. Aufgebot sowie ein
Ausscheiden aus dem Landsturm nicht statt.

Militärpflichtige sind Wehrpflichtige vom 1.
Januar des Kalenderjahres ab, in dem sie 20 Jahre
alt werden, über deren Milnürverhältnis eine end¬
gültige Entscheidung noch nicht getroffen ist.

3. Dieser Aufruf gilt auch für Landsturm-
pflichtige, die sich >m Auslande befinden. Sie
haben, sofern sie nicht ausdrücklich befreit sind, so¬
fort zurückzukehre». Von jetzt ab sind Besreiungen
von der Rückkehr unzulässig. Die militärisch ans¬
gebildeten Landsturmpflichtigenhabe» sich beim

Bezirkskommando des bei der Rückkehr zuerst be-
rührtcn Landwehrbezirks, die unausgebildeten bei
dem Zivilvositzenden der Ecsatzkommission ihres
Wohnsitzes, in Ermangelung eines solchen bei dem
Zivilvorsitzenden zu melden, deffen Bezirk sie bei
der Rückkehr nach Deutschland zuerst erreiche».

Wer nicht die nötigen Mittel zur Rückreise
besitzt, kann auf dem nächsten Konsulat die Reise¬
kosten vorschußweise erhalten. Die Kosten müssen
später dem Konsulat erstaltel werden.

4. Befreit der Gestellung ist nur, wer als
feld- t no gurnisondienstunfähig oder als unabkömm¬
lich aierkannt oder wer als dauernd untauglich
ausgemustert ist.

Ausgeschlossen vont Aufruf ist, wer mit Zucht¬
haus bestraft ist, iver sich nicht im Besitze der
bürgerlichen Ehrenrechte befindet und wer aus
dem Heere, der Marine und der Schutztrnppe
entfernt ist.

5. Einberufung.
a) 1. Alle Offiziere, Aerzte, Tierärzte und

oberen Militärbeamten des Beurlaubtenstandes
und zur Disposition sowie alle landsturmpflich¬
tigen ehemaligen Offiziere, Aerzte, Tierärzte und
oberen Militärbeamtendes Friedens- und Beur¬
laubtenstandes des Heeres und der Marine haben
sich, soweit sie noch keinen Gestellungsbefehl haben,
48 Stunden nach Bekanntgabe des Aufrufs
mündlich oder schriftlich unter Vorlegung vor-
chandener Militärpapiere bei dem Bezirkskommando,
in dessen Bezirk sie ihren Aufenthalt haben, zu
melden.

2. In gleicher Weise wollen sich nielden die
vom Aufruf zwar nicht betroffenen, aber zum
freiwilligen Eintritt in das Heer, die Marine und
den Landsturm bereiten
ehemaligen Offiziere, Aerzte, Tierärzte und oberen

Militärbeamten des Friedens- und Beurlaubten¬
standes des Heeres und der Marine,

ehemaligen Vizedeckoffiziere und Deckoffiziere des
Friedens- und Beurlaubtenstandes der Marine,

ehemaligen Unteroffiziere des Heeres, welche min-
' bestens8 Jahre aktiv gedient haben und sich

mit einer etwaigen Verwendung als Offiziers-
stellvertreter einverstanden erklären,

Zivilärzte, Ziviliierärzte und geeignete Zivilbe¬
amte, die nicht gedient haben, aber zur Ver¬
wendung in Sanitäts- und Veterinäroffizierstellen
und in Beamtenstellen bereit sind.
Die Einberufung der unter a genannten Per¬

sonen zum Dienst erfolgt bei Bedarf durch Ge¬
stellungsbefehle.

b) Die militärisch ausgebildeten Landsturm'
lenke, die sofort für den Bewachungsdienst erforder¬
lich sind, werden durch Gestellungsbefehle einberufen.

Die militärisch ausgebildeten Landsturmlemr,
die für die Landsturmformalionenerforderlich sind,
werden durch öffentliche Bekanntmachung der Be-
zirkskommandos ohne Mitwirkung der Ersatzbehördcn
unmittelbar zum aktiven Dienst einberufen.

Wer der Aufforderung zur Stellung a» den
in den Gellellungsbefehlen angegebenen und an den
durch die Bezirkskommandos öffentlich bekannt zu
machenden Tagen nicht Folge leistet, wird mit



Freiheitsstrafe bi» zu 6 Monaten (M. St. G. B.
8 64), und wenn die Stellung nicht innerhalb
dreier weiterer Tage erfolgt, mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft
(M. St . G. B. 8 68), sofern nicht wegen Fahnen¬
flucht«ine härtere Strafe verwirkt ist. Für die
im Ausland Befindlichen verlängert sich die Ge«
stellungsfrist um die Zeit, welche nach erlangter
Kenntnis von dem Aufrufe zur sofortigen Rückkehr
erforderlich ist.

o) Die militärisch nicht ausgebildeten Land-
sturmpflichtigen sind vor der Einberufung zum
aktiven Dienst der Musterung und Aushebung
unterworfen. Hierzu haben sich die des I. Auf¬
gebot» mit Ausnahme der Militärpflichtigen und
der noch nicht Militärpflichtigen in .der Zeit vom
8. bi« einfchl. 12. Mobilmachungstage unter Vor¬
zeigung etwaiger Militärpapiere bei der Orisbe-
hörde ihre» Aufenthaltsorte« zur Stammrolle(Land¬
sturmrolle) anzumelden.

Wer die Anmeldung zur Stammrolle in der
vorstehend gesetzten Frist nicht bewirkt, wird mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bi» zu fünf
Jahren bestraft (M. St . G. B. 8 68), sofern
nicht wegen Fahnenflucht eine härtere Strafe ver¬
wirkt ist. Für die im Auslande Befindlichen ver¬
längert sich die Anmeldefrist um die Zeit, welche
nach erlangter Kenntnis von dem Aufruf zur
sofortigen Rückkehr erforderlich ist.

Ueber Zeit und Ort der Musterung und Aus¬
hebung der militärisch nicht ausgebildeten Land-
sturmpflichligen wird später befohlen.

6. Von jetzt ab finden auf die aufgerufenen
Laadsturmvflichtigendie für die Landwehr und
Seewehr geltenden Vorschriften Anwendung. Ins«
besondere sind die Aufgerufcncn den Militärstraf-
gesetzen und der Disziplinär>Strafordnung unter¬
worfen.

Der kommandierende General des
XVIII. Armeekorps.

Usingen, den 2. August 1914.
Unter Bezugnahme auf vorstehenden Land¬

sturmaufruf der Herrn kommandierenden Generals
erhallen die Herren Bürgermeister durch die Post
ein Stück der Anweisung, betreffend den Landsturm,
insbesondere über Aufstellung der Landsturmrolle I.

Mit den Bestimmungen wollen Sie sich ein¬
gehend vertraut machen, damit die Rollen richtig
aufgestellt werden.

Wer zu den unau - gebildeten Landsturm-
pflichtigen gehört, ist auf Seite 4 der Anweisung
in eingehender Weise erläutert. Das Formular
zu den aufzustellenden Rollen ist bereits abgesandt.

Der komm. Landrat.
B acmeister.

An die Herren Bürgermeister des Kreise».

1914’Usingen, den 2. Augun1 j
Angesichts der an einzelnen Orlen am^

Besorgniffe der Bevölkerung wegen .,||
-inlagen in den öffentlichen Lp-'s
hat der Minister des Innern unter dein
Mts. allgemein darauf hingewiesen, M
Anlatz zu irgend einer Beunruhigt^ A
Für jeve öffentliche Sparkasse Haftel ihr
oder ihr Kreis oder der sonstige Komm»""L î
der sie errichtet hat, mit seinem ganzen̂ ,
und seiner gesamten Steuerkraft. Die® <l
öffentlichen Sparkasien sind ferner au« jj
eine» Krieges als Privateigentum abM J
und jedem Zugriff des eigenen Staate" ^
wie des Feindes entzogen. Die öffentli«^
kaffen bieten daher den Einlegern die
größte Sicherheit, und es kann den
empfohlen werden, auch im Falle ein*8 ,
alles verfügbare Geld dort niederzulege1
aber ihre Ersparnisse abzuheben. . . .»

Der komm. Landr
B a cmeistel-
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